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Mit Hilfe der in dem Leitfaden zusammengestellten Fragen soll die Loyalität
von Einbürgerungswilligen zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der

Bundesrepublik Deutschland überprüft werden. Tatsächlich werden Muslimen
hier jedoch sozusagen qua ihres Muslim-Seins demokratische Defizite unterstellt
– und zwar im Hinblick auf religiöse Orientierungen und im Hinblick auf
Gender und Sexualität. Zwei Fragen sind der Haltung gegenüber den Attentaten
vom 11. September 2001 gewidmet. Vier Fragen zielen auf die Einstellung zu

religiöser Toleranz und zum Recht, religiöse Gefühle anderer zu verletzen. Die
grosse Mehrheit der Fragen 21 von insgesamt 30) betreffen jedoch Rechte von
Frauen, Geschlechterrollen und männliche Homosexualität.

Der zitierte Gesprächsleitfaden folgt bei aller Zuspitzung einem fest
verankerten Muster, nach dem kulturelle Differenz immer zugleich geschlechtlich
und sexuell codiert ist. Insbesondere das Stereotyp der unterdrückten muslimischen

Frau diente und dient noch immer dazu – das ist bereits vielfach
aufgearbeitet worden –, die Rückständigkeit des Islams anzuzeigen und zugleich
dessen Bedrohlichkeit für die eigenen, als freiheitlich gesetzten Werte und

Lebensformen zu belegen. Dieses Stereotyp kann sich auf eingefahrene
Repräsentationsschemata stützen. Seit der Kolonialzeit war die unterdrückte Orientalin
nicht nur Gegenstand künstlerischer und literarischer Repräsentationen. Ihr Bild
diente ebenso zur Rechtfertigung kolonialstaatlicher Interventionen. Gleichzeitig
lassen sich Vorstellung von der unterdrückten Orientalin immer wieder neu

anpassen und neu politisch aufladen. Darin scheint ihre besondere Wirksamkeit
und Langlebigkeit begründet zu liegen. Die Amerikanistin und Kulturwissenschaftlerin

Gabriele Dietze interpretiert die gegenwärtige Verbreitung solcher
Stereotypisierungen gerade auch unter Frauen als Ausdruck eines

“okzidentalistischen Geschlechterpakts”.4

In der Ablehnung und Stigmatisierung der unterdrückten „Orientalin. wird plötzlich die
Berechtigung und die Notwendigkeit einer „Emanzipation. anerkannt, die zuvor […] als

unnötig und / oder überflüssig angesehen wurde […].5

Die “okzidentale Frau”, so Dietze, werde auf diese Weise sozusagen performativ
als bereits emanzipiert inszeniert und verzichte im Gegenzug auf “[…] nervende

Gerechtigkeits- und Gleichheitskämpfe.” 6 Im Zusammenhang mit dem so
genannten Kopftuchstreit argumentiert Dietze, dass die zur Norm erhobene Blösse
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4 DIETZE, 2009: 33ff.
5 DIETZE, 2009: 36.

6 DIETZE, 2009: 36.
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